
 
 

 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Neuaufnahme von Berufsschulpflichtigen Asylbewerbern und Flüchtlingen – BAF-
Klassen 
Für das Schuljahr 2016/17 sind voraussichtlich 10 neue BAF-Klassen an sechs 
unterschiedlichen Berufsschulen geplant. Details zum Bewerbungsverfahren sollen bis Mitte 
Juli veröffentlicht werden. Die Franz-Oberthür-Schule wird als koordinierende Schule auch 
für große Teile des Landkreises das Bewerbungsverfahren durchführen.  
Weiterführende Informationen unter http://www.wuefugees.de/de/neuaufnahme-von-baf-
bewerbern-berufsschulpflichtige-asylbewerber-und-fluechtlinge/#more-782 und 
http://www.franz-oberthuer-schule.de/berufsschule/baf/.  
  
2. Zugang zu Förderung für Asylsuchende – neue Regelungen ab Juli 2016  
Durch Inkrafttreten der Deutsch-Förder-Verordnung zum 1. Juli und das voraussichtlich im 
Laufe des Monats verabschiedete Integrationsgesetz wird es Änderungen in den Zugängen 
zu bestimmten Leistungen und Maßnahmen für Asylsuchende geben. Für eine grobe 
Orientierung hat die ggua Kurzübersichten zusammengestellt, die Sie in den angehängten 
PDFs finden. Um die Möglichkeiten in konkreten Einzelfällen zu klären empfehlen wir 
zusätzlich Kontakt mit den jeweiligen Asylsozialberatern aufzunehmen.  

 
 
  
3. UNICEF-Lagebericht zur Situation der Flüchtlingskinder in Deutschland 
Gut ein Jahr nach Beginn der sogenannten „Flüchtlingskrise“ veröffentlicht UNICEF einen 
Lagebericht zur Situation der Flüchtlingskinder in Deutschland. Neben vielen positiven 
Beispielen, wie Einrichtungen, Behörden, hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter sich 
für Kinder einsetzen und einen neuen Start ermöglichen, sieht UNICEF auch Defizite im 
Umgang mit Flüchtlingskindern. Beispiele sind lange Aufenthaltsdauer in nicht kindgerechten 
Gemeinschaftsunterkünften, eingeschränkter Zugang zu Bildung und psychosozialer 
Betreuung.  
Ausführlichere Informationen und den Lagebericht als PDF finden Sie unter: 
https://www.unicef.de/presse/2016/unicef-bericht-fluechtlingskinder-deutschland/115146.  
 
 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Tobias Goldmann                                Sandra Hahn  
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118                                0931 38659 - 119  
Mobil 0172 7926928                                01552 4306779 
Fax 0931 38659-199                                0931 38659-199  

t.goldmann@caritas-wuerzburg.org                s.hahn@caritas-wuerzburg.org  
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Arbeitserlaubnis und Arbeitsförderung mit Aufenthaltsgestattung, BüMA oder Ankunftsnachweis 
 „gute 


Bleibeperspektive“ 
Mittlere 
Bleibeperspektive 


“sichere 
Herkunftsländer“, 
Einreise vor dem 1. 
September 2015  


“sichere 
Herkunftsländer“, 
Einreise ab dem 1. 
September 2015 


Anmerkungen / Rechtsgrundlagen 
Einreise und erste Registrierung sind hierbei 


gleichzusetzen mit „Asylantragstellung“, vgl:  VG 
Freiburg, Beschluss vom 20.1.2016 (Az.: 6 K 2967/15). 


Wer ist das nochmal? Syrien, Eritrea, Irak, 
Iran  


Alle anderen Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Ghana, 
Kosovo, Mazodonien, 
Montenegro, Senegal 
Serbien 


Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Ghana, 
Kosovo, Mazodonien, 
Montenegro, Senegal,  
Serbien 


Diese Zuordnung gilt für 2015. Die Beschränkung der 
„guten Bleibeperspektive“ auf die Herkunftsstaaten 
Syrien, Eritrea, Irak, Iran ergibt sich nicht aus dem 
Gesetz, sondern nur durch die Verwaltungspraxis. 


Kann Arbeitserlaubnis 
erteilt werden? 


Ja ja ja nein § 61 AsylG, § 47 AsylG. 
Anmerkung: Eine Arbeitserlaubnis kann erst nach drei 
Monaten Aufenthalt erteilt werden und wenn keine Pflicht 
mehr besteht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu leben. 
Diese Pflicht endet mit der Zuweisung in eine Kommune, 
spätestens aber nach sechs Monaten Aufenthalt. Auch mit 
BüMA / Ankunftsnachweis kann eine Arbeitserlaubnis 
erteilt werden. Als Zeitpunkt der Asylantragstellung gilt die 
Einreise und das „Asylgesuch“, auch wenn noch kein 
förmlicher Asylantrag gestellt wurde. 
Erlass des Landes Niedersachsen vom 2.4.2015 
Erlass des Landes NRW vom 1.12.2015 


Beratung ja 
 


ja ja ja BA: Zugang zum Arbeitsmarkt und Leistungen  
des SGB II und III für Migranten 
/innen 


Förderung aus dem 
Vermittlungsbudget (§ 
44 SGB III) 


Ja, schon ab dem 1. 
Tag (§ 131 SGB III) 


Ja Ja nein Normalerweise erst, wenn eine Arbeitserlaubnis erteilt 
werden kann (s. o.). 
BA:  Zugang von Förderinstrumenten des SGB III und SGB II 
für Asylbewerber und Flüchtlinge 


Aktivierung und 
berufliche Eingliederung 
(§ 45 SGB III) 


Ja, schon ab dem 1. 
Tag (§ 131 SGB III) 


Ja Ja nein Normalerweise erst, wenn eine Arbeitserlaubnis erteilt 
werden kann (s. o.). 
BA:  Zugang von Förderinstrumenten des SGB III und SGB II 
für Asylbewerber und Flüchtlinge 


Einstiegsqualifizierung 
(§ 54a SGB III) 


Ja 
 
 


ja ja nein Wenn Arbeitserlaubnis erteilt werden kann (s.o.). Für eine 
Einstiegsqualifizierung ist eine konkrete Arbeitserlaubnis 
erforderlich (zustimmungsfrei). 
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http://fluechtlingsrat-bw.de/informationen-ansicht/vg-freiburg-kein-pauschales-beschaeftigungsverbot-fuer-personen-aus-sicheren-hkl-die-asylgesuch-vor-dem-192015-gestellt-haben.html

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__61.html

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__47.html

http://azf2.de/wp-content/uploads/2015/04/MI-Nds-BueMA-BeschErlbns-02-04-2015.pdf

http://azf2.de/wp-content/uploads/2015/04/MI-Nds-BueMA-BeschErlbns-02-04-2015.pdf

http://ggua.de/fileadmin/downloads/arbeitserlaubnis/Erlass_vom_01.12.2015-1.pdf

http://esf-netwin.de/medien/Tabelle%20Arbeitsmarktzugang.pdf

http://esf-netwin.de/medien/Tabelle%20Arbeitsmarktzugang.pdf

http://esf-netwin.de/medien/Tabelle%20Arbeitsmarktzugang.pdf

http://ggua.de/fileadmin/downloads/arbeitserlaubnis/160531_Massnahmeportfolio.pdf

http://ggua.de/fileadmin/downloads/arbeitserlaubnis/160531_Massnahmeportfolio.pdf

http://ggua.de/fileadmin/downloads/arbeitserlaubnis/160531_Massnahmeportfolio.pdf

http://ggua.de/fileadmin/downloads/arbeitserlaubnis/160531_Massnahmeportfolio.pdf
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Ausbildungsförderung mit Aufenthaltsgestattung, BüMA oder Ankunftsnachweis 
 „gute 


Bleibeperspektive“ 
Mittlere 
Bleibeperspektive 


“sichere 
Herkunftsländer“, 
Einreise vor dem 1. 
September 2015  


“sichere 
Herkunftsländer“, 
Einreise ab dem 1. 
September 2015 


Anmerkungen / Rechtsgrundlagen 
Einreise und erste Registrierung sind hierbei 


gleichzusetzen mit „Asylantragstellung“, vgl:  VG 
Freiburg, Beschluss vom 20.1.2016 (Az.: 6 K 2967/15). 


Wer ist das nochmal? Syrien, Eritrea, Irak, 
Iran  


Alle anderen Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Ghana, 
Kosovo, Mazodonien, 
Montenegro, Senegal 
Serbien 


Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Ghana, 
Kosovo, Mazodonien, 
Montenegro, Senegal,  
Serbien 


Diese Zuordnung gilt für 2015. Die Beschränkung der 
„guten Bleibeperspektive“ auf die Herkunftsstaaten 
Syrien, Eritrea, Irak, Iran ergibt sich nicht aus dem 
Gesetz, sondern nur durch die Verwaltungspraxis. 


Berufsausbildungs-
beihilfe (BAB) 
(§ 56 SGB III) 


Ja, ab 16. Monat 
(ab Inkrafttreten 
IntG) 


? 
 
 


Nein. 
 
 


Nein.  
 


§ 132 SGB III-E 
 
Anmerkung: Da gesetzlich nicht festgelegt ist, wer eine 
gute Bleibeperspektive hat, ist Ausbildungsförderung auch 
für die Gruppe mit Fragezeichen nicht ausgeschlossen. Die 
Ausgestaltung in der Praxis bleibt abzuwarten. 
 
 Innerhalb der ersten 15 Monate können auch während 
einer Ausbildung oder einem Studium Grundleistungen 
nach § 3 AsylbLG bezogen werden.  
Schreiben des BMAS vom 26.2.1016 
BA:  Zugang von Förderinstrumenten des SGB III und SGB II 
für Asylbewerber und Flüchtlinge 
 
 BAB nur, wenn die Person nicht mehr in einer (Landes-) 
Aufnahmeeinrichtung wohnt. 
 BvB nur, wenn Deutschkenntnisse einen erfolgreichen 
Übergang erwarten lassen. 
 Daneben sind die persönlichen Fördervoraussetzungen 
der §§ 60 bzw. 52 SGB III zu erfüllen. 
 
Zugang zu allen genannten Leistungen besteht unabhängig 
von Status und Herkunftsland darüber hinaus stets nach 
fünfjährigem Aufenthalt und Arbeit oder mindestens 
dreijährigem Aufenthalt und sechsmonatiger Arbeit der 
Eltern (§ 59 Abs. 3 SGB III bzw. § 8 Abs. 3 BAföG. 


Ausbildungsgeld 
(§ 122 SGB III) 


Ja, ab 16. Monat 
(ab Inkrafttreten 
IntG) 


? 
 


nein nein 


Berufsvorbereitung 


(BvB); § 51 SGB III 
Ja, ab 4. Monat 
(ab Inkrafttreten 
IntG) 


? 
 


nein nein 


Ausbildungsbe-
gleitende Hilfen (AbH); 
§ 75 SGB III 


Ja, ab 4. Monat 
(ab Inkrafttreten 
IntG) 


? nein nein 


Assistierte Ausbildung 
(AsA); § 130 SGB III 


Ja, ab 4. Monat 
(ab Inkrafttreten 
IntG) 


? 
 


nein nein 


BAföG nein nein nein nein 
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http://ggua.de/fileadmin/downloads/AsylbLG/Schreiben_BMAS_26.02.16-Leistungsgewaehrung_an_Studenten_nach_AsylbLG.pdf

http://ggua.de/fileadmin/downloads/arbeitserlaubnis/160531_Massnahmeportfolio.pdf

http://ggua.de/fileadmin/downloads/arbeitserlaubnis/160531_Massnahmeportfolio.pdf
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Schule, Studium, BFD, Arbeitsgelegenheiten, Hospitationen mit Aufenthaltsgestattung, BüMA oder Ankunftsnachweis 
 „gute 


Bleibeperspektive“ 
Mittlere 
Bleibeperspektive 


“sichere 
Herkunftsländer“, 
Einreise vor dem 1. 
September 2015  


“sichere 
Herkunftsländer“, 
Einreise ab dem 1. 
September 2015 


Anmerkungen / Rechtsgrundlagen 
Einreise und erste Registrierung sind hierbei 


gleichzusetzen mit „Asylantragstellung“, vgl:  VG 
Freiburg, Beschluss vom 20.1.2016 (Az.: 6 K 2967/15). 


Wer ist das nochmal? Syrien, Eritrea, 
Irak, Iran  


Alle anderen Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Ghana, 
Kosovo, Mazodonien, 
Montenegro, Senegal 
Serbien 


Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Ghana, 
Kosovo, Mazodonien, 
Montenegro, Senegal,  
Serbien 


Diese Zuordnung gilt für 2015. Die Beschränkung der 
„guten Bleibeperspektive“ auf die Herkunftsstaaten 
Syrien, Eritrea, Irak, Iran ergibt sich nicht aus dem 
Gesetz, sondern nur durch die Verwaltungspraxis. 


Schulbesuch, Studium Ja ja 
 


ja 
 


ja Ohne Erlaubnis der Ausländerbehörde möglich, es 
existiert keine Rechtsgrundlage für ein Verbot.  


Freiwilligendienst 
(BFD, FSJ) 


ja ja ja nein Arbeitserlaubnis von der ABH ist erforderlich! 


BFD „mit 
Flüchtlingsbezug“, 
wenn die Tätigkeit 
nicht der 
Flüchtlingsunter-
stützung dient 


ja ja nein nein § 18 BFDG 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben: „Merkblatt zum Sonderprogramm 
Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“  
 
Arbeitserlaubnis von der ABH ist erforderlich! 


BFD „mit 
Flüchtlingsbezug“, 
wenn die Tätigkeit der 
Flüchtlingsunter-
stützung dient 


Ja ja ja nein § 18 BFDG  
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben: „Merkblatt zum Sonderprogramm 
Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“  
Arbeitserlaubnis von der ABH ist erforderlich! 


Hospitationen ja ja ja ja Vgl.: Bundesagentur für Arbeit: „Praktika und 
betriebliche Tätigkeiten für Asylbewerber und 
geduldete Personen“ 


Arbeitsgelegenheiten 
nach § 5 AsylbLG 


ja ja ja ja Eine Sanktionierung bei Ablehnung einer 
Arbeitsgelegenheit ist für Asylsuchende nach Art. 20 
der EU-Aufnahmerichtlinie (RL 2013/33/EU) nicht 
zulässig! 


Ab Inkrafttreten IntG: 
Arbeitsgelegenheiten 
nach § 5a AsylbLG 
(FIM) 


ja ja nein nein 
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http://www.gesetze-im-internet.de/bfdg/__18.html

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Service/Downloads/Downloads2/160215-Merkblatt_SK.pdf

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Service/Downloads/Downloads2/160215-Merkblatt_SK.pdf

http://www.gesetze-im-internet.de/bfdg/__18.html

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Service/Downloads/Downloads2/160215-Merkblatt_SK.pdf

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Service/Downloads/Downloads2/160215-Merkblatt_SK.pdf

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjc3/~edisp/l6019022dstbai772426.pdf

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjc3/~edisp/l6019022dstbai772426.pdf

https://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mjc3/~edisp/l6019022dstbai772426.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF
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Sprachförderung mit Aufenthaltsgestattung, BüMA oder Ankunftsnachweis 
 „gute 


Bleibeperspektive“ 
Mittlere 
Bleibeperspektive 


“sichere 
Herkunftsländer“, 
Einreise vor dem 1. 
September 2015  


“sichere 
Herkunftsländer“, 
Einreise ab dem 1. 
September 2015 


Anmerkungen / Rechtsgrundlagen 
Einreise und erste Registrierung sind hierbei 


gleichzusetzen mit „Asylantragstellung“, vgl:  VG 
Freiburg, Beschluss vom 20.1.2016 (Az.: 6 K 2967/15). 


Wer ist das nochmal? In der Praxis des 
BAMF:  
Syrien, Eritrea, Irak, 
Iran. 


Alle anderen Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Ghana, 
Kosovo, Mazodonien, 
Montenegro, Senegal 
Serbien 


Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Ghana, 
Kosovo, Mazodonien, 
Montenegro, Senegal,  
Serbien 


Diese Zuordnung gilt für 2015. Die Beschränkung der 
„guten Bleibeperspektive“ auf die Herkunftsstaaten 
Syrien, Eritrea, Irak, Iran ergibt sich nicht aus dem 
Gesetz, sondern nur durch die Verwaltungspraxis. 


Integrationskurs Ja, wenn keine 
Dublin-Überstellung 
droht 


nein nein nein § 44 Abs. 4 AufenthG 
BAMF: Merkblatt 630-121a 
BAMF: Antwortschreiben, Zugang zum Integrationskurs 
Anmerkung: Die kategorische Beschränkung auf 
Asylsuchende aus Herkunftsstaaten mit einer Schutzquote 
von mind. 50 Prozent ( Syrien, Eritrea, Irak, Iran) ist von § 
44 Abs. 4 AufenthG und seiner Begründung nicht gedeckt. 
Die Gesetzesbegründung zu § 44 Abs. 4 AufenthG: „Erfasst 
sind von Nummer 1 Asylbewerber, die aus einem Land mit 
einer hohen Anerkennungsquote kommen oder bei denen 
eine belastbare Prognose für einen erfolgreichen 
Asylantrag besteht.“ 


Berufsbezogener 
Sprachkurs nach 
DeuFöV 
Ab 1. Juli. 
 


ja Zulassung nicht 
ausgeschlossen. 


Nein nein § 45a AufenthG 
Deutschsprachförderverordnung (DeuFöV), § 4 Abs. 1 
BAMF: Berufsbezogene Deutschsprachförderung 
Anmerkung:  Laut oben genanntem Merkblatt des BAMF 
werden zur berufsbezogenen Deutschsprachförderung 
„vor allem“ Menschen aus Syrien, Eritrea, Irak und Iran 
zugelassen. Das heißt: Auch Menschen aus den anderen 
Herkunftsstaaten können zugelassen werden. 
Voraussetzung ist B1. 


ESF-BAMF-Sprachkurs Ja ja ja nein BAMF: Das ESF-BAMF-Programm 
Voraussetzung ist: Zumindest nachrangiger Zugang zum 
Arbeitsmarkt, Zuweisung erfolgt über die IvAF-
Bleiberechtsnetzwerke. ESF-BAMF-Sprachkurse laufen 
spätestens 2017 aus. 
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http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__44.html

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kursteilnehmer/Merkblaetter/630-121_merkblatt-Öffnung-Integrationskurse.html?nn=1364464

http://ggua.de/fileadmin/downloads/integrationsgesetz/Antwort_BAMF_Integrationskurse.pdf

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/061/1806185.pdf

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsmarkt/verordnung-deutschsprachfoerderung.pdf?__blob=publicationFile&v=2

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/DeutschBeruf/Deutschberuf-esf/deutschberuf-esf-node.html
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